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Open Knowledge Foundation Deutschland e. V.
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2025

A K T I V S E I T E

31.12.2025 31.12.2024
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 10.686,00 13

II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 2.500,00 3

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 65.500,00 10

3. Sonstige Ausleihungen 9.111,46 9

77.111,46 22

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Geleistete Anzahlungen 0,00 40

II. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 40.606,62 200

2. Sonstige Vermögensgegenstände 66.803,14 11

107.409,76 211

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kre-
ditinstituten 4.270.126,81 3.830

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.463,55 1

4.469.797,58 4.117
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P A S S I V S E I T E

31.12.2025 31.12.2024
EUR TEUR

A. VEREINSVERMÖGEN

I. Rücklagen 3.808.925,56 3.026

II. Ergebnisvortrag -66.951,86 783

3.741.973,70 3.809

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 1.155,00 1

2. Sonstige Rückstellungen 70.976,00 61

72.131,00 62

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 76.061,87 82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 76.061,87 EUR
(Vorjahr 82 TEUR)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 58.500,01 47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 58.500,01 EUR
(Vorjahr 47 TEUR)

- davon aus Steuern 21.281,76 EUR
(Vorjahr 42 TEUR)

134.561,88 129

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 521.131,00 117

4.469.797,58 4.117
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Open Knowledge Foundation Deutschland e. V.
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

2025 2024
EUR TEUR

1. Umsatzerlöse

a) Zuschüsse für die Projektarbeit 2.389.547,11 2.002

b) Spenden 1.337.255,37 1.510

c) Sonstige Umsatzerlöse 31.856,74 213

d) Mitgliedsbeiträge 1.050,00 0

3.759.709,22 3.725
2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2.088.058,28 1.508

b) Soziale Abgaben 460.972,22 346

2.549.030,50 1.854

Zwischenergebnis 1.210.678,72 1.871

3. Abschreibungen auf Sachanlagen 5.403,00 5

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Projektausgaben 1.012.160,00 849

b) Übrige Aufwendungen 254.760,31 248

c) Spendenausgaben 28.500,00 2

1.295.420,31 1.099

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23.192,73 17

6. Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag 0,00 1

7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -66.951,86 783

8. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 782.917,93 1.148

9. Einstellung in die Rücklagen -782.917,93 -1.148

10. Ergebnisvortrag -66.951,86 783
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A N H A N G  

 

Für das Geschäftsjahr 2025 

des Vereins  

Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.  

Singerstraße 109, 10179 Berlin  

 

 

Amtsgericht Charlottenburg, Berlin; VR 30468 B  
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A. Allgemeine Angaben  

Der Verein Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. hat seinen Sitz in Berlin und ist ein-

getragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer VR 30468 B. 

Der Abschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB sowie nach den gel-

tenden gemeinnützigkeitsrechtlichen Regelungen aufgestellt.  

Der Verein weist zum 31. Dezember 2025 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft 

im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB auf.  

Die Gliederung der Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB erfolgt. Für die 

Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB ge-

wählt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Satz 2 HGB wurde teilweise 

Gebrauch gemacht.  

Die ideelle Sphäre sowie die steuerbegünstigten Zweckbetriebe sind von der Körperschaftsteuer 

und der Gewerbesteuer befreit. Nicht befreit sind die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebe.  

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. 

 

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden angewandt:  

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher 

aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Ab-

schreibungen erfolgen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear.  

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Ab-

schreibungen auf den (dauerhaft) niedrigeren beizulegenden Wert. Sofern die Gründe für die 

Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung 

bis höchstens zu den Anschaffungskosten. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Ausfall-

risiken sind nicht berücksichtigt, da es hierfür keine Anhaltspunkte gibt.  

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen ange-

setzt.  

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben und Einnahmen vor dem Bilanz-

stichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, 

ausgewiesen. 

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksich-

tigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünf-

tiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten 

sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung  

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2025 einschließlich der kumulierten An-

schaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den als Anlage 

beigefügten Anlagespiegel verwiesen. 

Aufgrund von Erfahrungswerten und Veränderungen technischer Begebenheiten im EDV-Bereich 

bei der Nutzung des abnutzbaren Anlagevermögens werden alle EDV-Geräte mit einer Nutzungs-

dauer von 3 Jahren abgeschrieben.  

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Urlaubsrückstellungen in Höhe von 36.876 EUR, Rück-

stellungen für Jahresabschlusskosten und Wirtschaftsprüfung in Höhe von 10.100 EUR sowie 

Rückstellungen für projektbezogene Rechtskosten in Höhe von 24.000 EUR. 

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit von un-

ter einem Jahr. 

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine periodenfremden Erträge und Aufwendungen 

enthalten. Ebenfalls sind keine Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Höhe ange-

fallen. 

 

D. Sonstige Angaben  

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 56 Arbeitnehmer:innen (Vorjahr 43 Arbeitnehmer:innen) 

beschäftigt. Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtsjahr durch Frau Dr. Henriette Litta. Die Ge-

schäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 66.951,86 EUR aus den Gewinn-

rücklagen zu entnehmen. 

 

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 

Die Einnahmen der OKF setzen sich in jedem Jahr aufs Neue zusammen; mehrjährige Förder-

zusagen gibt es nur in sehr begrenztem Ausmaß. Diese Struktur bringt daher eine hohe Volatilität 

der Einnahmen und eine beschränkte Prognosemöglichkeit mit sich. Die Rahmenbedingungen 

haben sich generell nicht verbessert: hohes geopolitisches Konfliktpotenzial auf der internationa-

len Ebene sowie wirtschaftliche Schwierigkeiten auf der nationalen Ebene sorgen dafür, dass es 

schwieriger wird, bestehende Einnahmen zu erhalten oder neue Einnahmequellen zu erschlie-

ßen. Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass es im Jahr 2026 zu zahlungswirksa-

men Verlusten kommen kann, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im laufenden 

Jahr und darüber hinaus belasten. Ziel bleibt es daher, möglichst vielfältige Einnahmequellen 

aufzubauen, längerfristige Förderzusagen anzustreben und bei den Ausgaben eher konservativ 

zu agieren.  

Berlin, 2. Juni 2026 

 Open Knowledge Foundation 
 Deutschland e. V. 

 gez. Dr. Henriette Litta 
 Geschäftsführerin 



Anfangs-

stand Zugang Endstand

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR

1 2 3 4

I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 40.556,31 3.445,00 44.001,31

II. Finanzanlagen

1. Beteilgungen 2.500,00 0,00 2.500,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 10.000,00 55.500,00 65.500,00

3. Sonstige Ausleihungen 9.104,74 6,72 9.111,46

21.604,74 55.506,72 77.111,46

62.161,05 58.951,72 121.112,77

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2025

Entwicklung der Anschaffungswerte
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Anfangs- Restbuchwerte

stand Endstand

EUR EUR EUR EUR EUR

5 6 7 8 9

27.912,31 5.403,00 33.315,31 10.686,00 12.644,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00 65.500,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 9.111,46 9.104,74

0,00 0,00 0,00 77.111,46 21.604,74

27.912,31 5.403,00 33.315,31 87.797,46 34.248,74

Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen 

des Restbuchwerte

Geschäftsjahres 31.12.2025 31.12.2024
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Open Knowledge Foundation Deutschland e. V.
Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Verein Open Knowledge Foundation Deutschland e. V., Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Open Knowledge Foundation Deutschland

e. V., Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn-

und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember

2025 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 2025.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
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Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ver-

eins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-

resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-

ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für

die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-

resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-

flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-

wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen des Vereins abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage des Vereins vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 3. Juni 2026

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Berlin

Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Joris Pelz
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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